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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht 
GZ: AKR 6235 

GRDrs 144/2017 
      
 

Stuttgart, 01.03.2017 

Straßenbenennungen 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Verwaltungsausschuss 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

15.03.2017 
      

      

Beschlussantrag 

 
Den in der Begründung aufgeführten neuen Straßennamen „Rosenstraße“ in Stuttgart-
Mitte (Straßenabschnitt zwischen Holzstraße und Dorotheenplatz [bisher: Sporerstraße])  
und „Dreiecksplätzle“ in Stuttgart-Süd wird zugestimmt: 
 

Begründung

Stuttgart-Mitte 
 
Für das neue Dorotheenquartier wurden mit den Vorlagen 571/2016 und 845/2016 be-
reits Straßen- und Platznamen beschlossen. Offen ist allerdings noch die Entschei-
dung, welche Bezeichnung für die im Plan orange gekennzeichnete Fläche künftig gel-
ten soll. 
 
Der Bezirksbeirat Mitte und die anderen an der Vorauswahl der Straßennamen Beteilig-
ten hatten beschlossen, den Teil der Sporerstraße zwischen Karlstraße und Holzstraße 
(im Plan orange eingefärbt) künftig in die bereits bestehende Rosenstraße einzuglie-
dern. Die Rosenstraße im Bohnenviertel würde damit – unterbrochen durch die Esslin-
ger Straße, die B14 und die Holzstraße – im Dorotheenquartier weitergeführt.  
 
Die Verwaltung gibt zu bedenken, dass die Umsetzung dieses Vorschlags zu Irritatio-
nen führen kann. Angesichts der besonders breiten Unterbrechung und einer fehlenden 
direkten Verbindung für Fußgänger und Fahrzeuge rechnen Passanten und andere 
Verkehrsteilnehmer nicht damit, dass sich eine einzige Hausadresse der Straße noch 
jenseits der B14 befindet. Weiterhin werden durch die Neubenennung Adressenände-
rungen erforderlich: In den vergangenen Beratungen zu den Straßennamen im Doro-
theenquartier hat das Gremium die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob die mit der Ver-
längerung der Rosenstraße erforderliche Adressenänderung für das Gebäude 
Sporerstr. 20 ein rechtliches Hindernis für eine Beschlussfassung darstellt.  
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Dies wäre der Fall, wenn Betroffene/Bewohner dieses Gebäudes Einwände gegen die 
Änderung ihrer Hausadresse machen. Dies ist jedoch nach einer schriftlichen Abfrage 
nicht erfolgt. Rechtlich wäre damit eine Umbenennung des Straßenabschnitts möglich. 
 
Die Verkehrsfläche befindet sich im Eigentum der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Be-
zirksbeirat Mitte hat den Benennungsantrag einstimmig beschlossen. 
 
Um dem einstimmigen Wunsch des Bezirksbeirats Rechnung zu tragen, stellen wir die 
Bedenken der Verwaltung zurück und schlagen die Verlängerung der Rosenstraße und 
die Umbenennung des Straßenabschnitts zwischen Holzstraße und Dorotheenplatz (in 
„Rosenstraße“) vor: 
 

Lfd. 
Nr. 
 

Bisherige Straßen- 
bezeichnung 
 

Straßenbeschrieb 
A = Anfang 
E = Ende 

Neue Straßenbezeich-
nung 
 
 

 
1 

 
Teilfläche: Sporerstr. 
(orange) 
 

 
Bisher: 
A = Kirchstr. 6c 
E = Holzstr. 15 
 
Künftig: 
A = Kirchstr. 6c 
E = Dorotheenplatz 
 

 
Sporerstr. 

 
(die orange gekenn-
zeichnete Teilfläche ent-
fällt) 

 
2 

 
Teilfläche: Sporerstr. 
(orange) 

 
Bisher: 
A= Kirchstr. 6c 
E = Holzstr. 15  
 
Künftig: 
A = Dorotheenplatz 
E = Blumenstr. 20 
 

 
Rosenstr. 

 
(Zusammenfassung mit 
der bestehenden Straße) 

 
 
Stuttgart-Süd 
 
In Kaltental wurde vor einiger Zeit der Platz zwischen Böblinger Straße und Burgstraße 
neu gestaltet. In diesem Zusammenhang hat der Bezirksbeirat beschlossen, der Fläche 
einen eigenen Namen zu geben. Bürgerinnen und Bürger hatten daraufhin die Möglich-
keit, Ideen für Bezeichnungen beim Bezirksvorsteher einzureichen. Insgesamt gingen 
27 Anregungen ein, von denen einige jedoch nicht für eine Benennung in Frage kamen 
– entweder waren es negative Formulierungen oder sie standen im Widerspruch zu den 
Vorgaben der Richtlinien für Straßenbenennungen. 
 
Der Bezirksbeirat hat sich mehrheitlich für den Namen Dreiecksplätzle entschieden, der 
im Volksmund bereits für diese Fläche verwendet wird. 
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Der Platz befindet sich vollständig im Eigentum der Landeshauptstadt Stuttgart. Adres-
senänderungen hat die Benennung nicht zur Folge. 
 

Lfd. 
Nr. 
 

Bisherige Straßen- 
bezeichnung 
 

Straßenbeschrieb 
A = Anfang 
E = Ende 

Neue Straßenbezeich-
nung 
 
 

 
3 

 
Ohne Bezeichnung 
(rot) 
 

 
Platz zwischen Böblinger 
Straße und Burgstraße 

 
Dreiecksplätzle 

 
 
 
 
 
 
 
Dr. Fabian Mayer 
Bürgermeister 
 
Anlagen 1 - 2 
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Finanzielle Auswirkungen 

 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
      

 
Dr. Fabian Mayer 
Bürgermeister 

Anlagen 
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Anlage 1 zu GRDrs 144/2017 
 

 


